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Anmeldung Mitgliedschaft für nicht berufsmässige Finanzintermediäre (NBFI-Mitgliedschaft)

	Firma des Finanzintermediärs
bzw. Vorname, Name:
	     

	Adresse Geschäft:
	     

	
	     

	
	

	Das Mitglied bestätigt:
[es ist zwingend eine der nachfolgenden Optionen zu wählen]
	

	
	

	☐	dass es seit dem 1. Januar des laufenden Kalenderjahres die Kriterien der Berufsmässigkeit nach Art. 7 ff. Geldwäschereiverordnung (GwV) nicht erfüllt und es diese voraussichtlich bis zum Ablauf des laufenden Kalenderjahres auch nicht erfüllen wird; oder


	☐	dass es im laufenden Kalenderjahr die Kriterien der Berufsmässigkeit nach Art. 7 ff. GwV noch erfüllt, es diese aber im nächsten Kalenderjahr voraussichtlich nicht mehr erfüllen wird.

	
Das Mitglied beantragt einen Wechsel in die NBFI-Mitgliedschaft per 1. Januar des nächsten Kalenderjahres.[footnoteRef:1] [1:  Falls ein sofortiger Wechsel beantragt wird, ist ein begründetes schriftliches Ausnahmegesuch zu stellen.
] 


Überschreitet das Mitglied zu einem späteren Zeitpunkt die Grenze zur Berufsmässigkeit (wieder), so informiert es den VQF spätestens mit Einreichung der nächsten Selbstdeklaration schriftlich.


	
	
	Firma:
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	Datum:
	
	Rechtsgültige Unterschrift(en):
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